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1669 April 28 . A
DEKLARATION VON OBWALDEN ZUHANDEN DES HERZOGS VON SAVOYEN[KARL

EMANUELS II . ] BEZUEGLICH DER BESCHIRMUNG GENFS UND
DER WAADT DURCH DIE EIDG. ORTE

"Wihr Landtamman , Rhätt unnd Gemeine Landtleüth Zue Under - Walden ob dem

Khemwaldt , auff der Gewöhnlichen Landtssgmeind auff Landenberg bey Eyden

bey Einanderen Versambt , bekhennen JJnnd thuend khundt Menigkhlichen hiemit:

Allssdanne der Gemeine Unnssere Landtman theilss selbsten , theillss aber

durch Vnnsseren Vorgeehrten herren Mittrhatt unnd Alltlandtarmen Wolfgang

Wirtzen Vorgebracht , Unnd Zue Wüssen begehrt , Jnn Wass Thuen Unnd Standt sich

die eingegangne Defension der Landtschafft Waad halber halte ? Alldieweilen

Jhr Excellenz , der Hoch Wollgebohme herr [Benoît II Cize ] Freyherr Von Grey-

si , Jhr Königkhlich Durchleücht auss Saphoi unnserss Gnedigen Herren Unnd

Pundtssgnossen Ambassador , durch underschidliche brieff Unnserss Löbliche

Ohrt ersuecht , Urrib eine Erklärung zue gunst der Hochermelten Khönigkhlichen

Durchleücht , nach dem Exempel der anderen Löblichen Verpünden Ohrten , dem

Nachtheill abzuehelffen , So Jhr Königkhlich Durchleücht der auffgenomne

schirrrib der Landtschafft Waad, Wider die Recht unnd Rechtsammbe , so sye auff

selbigen haltet , Zue füegtel Darüber Verschidener herren , die Etwan disser

sach Wegen auff tagsatzungen gewessen , Relationes , sambt deme , Was Von einem

Dreyfachen Landtrath Under dem 15 . Mertzen 1668 dermahligem Racher Baden

Deputierten Gesandten [ Johann Imfeld ] Jn befelch geben Worden , Verhört , hin¬

gegen aber Von Obwollermeltem Unnsserem Vorgeehrten Midtrhat . . . Wolffgang

Wirtzen bewegliche Remonstrationes eingefüehrt , dass Narriblichen Unnssere

Liebe Vordem so Weit , Ohngeachtet Unnsere Eydtgnossen der Statt Bern öffters,

umb dass die Landtschafft Waad dem Eydtgnossischen Punt möchte einverleibt

Werden , angehalten , Niemahlen Verstehen Wollen ; Unnd gleichwolen Verschinenen

Jahrs , bewuster der Löblichen Eydtgnosschafft angeflämter Kriegssgefahren,

Man in die Defension eingetretten , habe aber siderhäro dass Löbliche Ohrt

Ury dieselbe Revociert , Werde auch Unnsserseitss hierüber einer Reflexion

Wohl Vonnötten haben , Ob Man in so treffer sach die schrankhen Vnnsseren

Lieben Anttenatten Ueberschreitten (daran so gar Jhr Bäbstliche Heiligkheit

[Clemens IX . ] ein Missfallen bezeügt , gestalten auss derer Herren Ehrenge¬

sandten [ Franz Pfyffer , Karl Anton Püntener und Johann Franz Reding ] , Welche

die Obedienz - Gesandtschafft [ der kath . Orte ] Verrichtet , Relation sadtsamb
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Zuevermerkhen ) oder aber ess in dem alten standt , alles Wie ess Vor der Jm

Martio 1668 Zue Baden gehaltner tag Satzung gewessen , gesetzet sein lassen

Wolten etc . Nun nach reyfflieh Ueberlegter erdaurung , Wass hierob Unnss Unnd

Unnsserer Lieben Posteritet nutzbares sige ? Jst entliehen die Resolution

aussgef 'allen , dass Wihr , gleich wie Löbliches ohrt Ury gethan , die eingegangne

Defension der Landtschafft Waad Revocieren Unnd Widersprechen , allsso dass

Jeniges , Was den 15 . Mertzen 1668 Unnd biss Dato derentwegen begeben , Unnd

bey tagsatzungen Verabscheidet Worden , durch Unnsseren dissmähligen hochen

Gewalt , allss Wellichem so träffe Deliberation allein anhengig , Annulliert

Unnd krafftlooss erkhent haben ; Mit der ferneren Erleüterung , dass Wihr den

Verstand , Jntention , Will Unnd meinung niemahlen gehabt Unnd noch nit haben,

einiche sach Zue thuen Wider Jhr Hochermeldt Khönigklich Durchleucht , Jn Wass

Weiss ess sige oder sein khönte , Zue Nachtheill Jhrer Khönigkhlichen Cron

Unnd Jhren auff der Landtschafft Waad habenden Praetension Unnd Rechten , ei~

nichen Wegss Zue Praeiudicieren oder Zue Vemachtheilligen , Vill Weniger Unss

der Statt Genff Zue beladen oder anzuenemmen , sonder ess bey dem 17 . Articul

dess Pundts bestendig gestelt sein zue lassen . "

Besiegelt mit dem gewöhnlichen Sekretsiegel.

Johann Wirz , Landschreiber von Obwalden
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